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1. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass Electrabel 
unter Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 der Alten Fusionskontrollverordnung 
(Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) fahrlässig einen Zusammenschluss vollzogen hat.  

2. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass die 
Verletzung des Artikels 7 Absatz 1 der Fusionskontrollverordnung einen Fall 
qualifizierter Fahrlässigkeit darstellt, der nicht unbeachtet bleiben kann.  

3. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass gegen 
Electrabel gemäß Artikel 14 der Fusionskontrollverordnung eine Geldbuße 
festgesetzt werden muss. 

4. Der Beratende Ausschuss stimmt der Veröffentlichung seiner Stellungnahme im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu?  
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